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Aus der Veterinär-ambulatorischen Klinik der Universität Zürich
(Prof. Dr. J. Andres)

Pansenruptur bei einer Kuh nach Laparotomie
zur Fremdkörperoperation

Von Prof. Dr. J. Andres, Zürich

In meiner Publikation „Zur Technik der Fremdkörperoperation
beim Rind" in Heft 4/1949 dieser Zeitschrift habe ich erwähnt,
daß jüngst ein Fall gemeldet wurde, da nach Bauchhöhleneröff-
nung der geblähte Pansen rupturierte. Das Tier mußte
notgeschlachtet werden. Es ist dies der einzige Fall, der mir bekannt
geworden ist; die Literatur erwähnt bis heute m. W. diese Komplikation

nicht. Einerseits verdient die Tatsache als solche, daß sie
dem Praktiker bekanntgegeben wird, anderseits hat der Fall auch
in Hinsicht der Haftpflicht Bedeutung1).

2) Die Unterlagen sind mir vom tierärztlichen Begutachter zur Verfügung
gestellt worden.
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Ein Tierarzt unternahm im Spätherbst 1948 bei einer stark
geblähten fünfjährigen Kuh die Fremdkörperoperation. Die Bauchhöhle
wurde durch einen ca. 30 cm langen, senkrechten Schnitt in der
linken Flanke eröffnet. Die Operationsmethode war diejenige nach
Götze, also mit extraperitonealer Pansennaht (Zirkulärnaht). Kaum
waren die ersten Stiche dieser Naht gesetzt, als sich der stark gasig
aufgetriebene Pansen aus der Bauchhöhle vorwölbte. Der Tierarzt
unterbrach das Nähen sofort, um in seinem Instrumentarium nach
einer Hohlnadel zu suchen. Eine Hohlnadel lag natürlich nicht bereit,
da sie ja nicht zum Instrumentarium bei einer F. K. O. gehört. Sicher
wäre jedoch in erreichbarer Nähe eine Injektionsnadel zu finden
gewesen, die ja für die Anästhesie benötigt wurde; wahrscheinlich
aber hätte eine maximal 2 mm weite Kanüle für das Entblähen innert
nützlicher Frist nicht genügt. Jedenfalls vertrat der Tierarzt die
richtige Ansicht, daß es besser sei, mit einer weitlumigen Hohlnadel
den Magen zu entblähen, als mit einer Kanüle oder mit dem Skalpell,
das beim Instrumentarium bereit lag. Bei einer Eröffnung mit einem
Messer vor Beendigung der Zirkulärnaht hätte mit dem Eindringen
von Pansenflüssigkeit in die Bauchhöhle und dadurch mit Peritonitis
gerechnet werden müssen. Allerdings wäre auch bei Verwendung
einer Hohlnadel das Abfließen von Panseninhalt in die Bauchhöhle
ohne spezielle Maßnahmen nicht absolut vermeidbar gewesen. Die
extraabdominale Blähung steigerte sich so rasch, daß innert wenigen
Sekunden der Magen mit einem langen, unregelmäßigen Riß rupturierte.

Die Bauchhöhle wurde mit Panseninhalt stark beschmutzt,
so daß die einzig richtige Folgerung die sofortige Schlachtung der
Kuh war. Das Fleisch war bankwürdig.

Der Tierarzt als Versicherungsnehmer einer Haftpflichtversicherung

vertritt in seiner Schadenanzeige die Meinung, dieser
Unfall hätte vermieden werden können, wenn er mit dem Messer,
das er zur Hand hatte, den Magen angestochen und dadurch das
Gas entfernt hätte. Dies wäre für das Tier (seiner Meinung nach)
ohne Nachteil geblieben. Er beschuldigt sich selbst, einen Fehler
dadurch begangen zu haben, daß er die Komplikation zu wenig
gefährlich einschätzte.

Demgegenüber verneint jedoch der Begutachter eine
Haftpflicht und damit auch einen Schadenersatzanspruch. Er bezeichnet

das Vorgehen des Tierarztes als durchaus richtig. „Die
Komplikation, die sich nach Eröffnung der Bauchhöhle einstellte,
bestehend in plötzlichem, teilweisem Vorfall des gasig aufgetriebenen

Pansens mit nachfolgender Ruptur, stellt eine kaum je
beobachtete und in der Literatur nicht beschriebene üble Folge
dar. Sie war nicht zu erwarten, und deshalb konnte ihr auch nicht
rasch genug begegnet werden. Auf alle Fälle hätte einer Punktion
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mit einer Hohlnadel dem Eröffnen des Magens mit dem Messer der
Vorzug gebührt. Es trifft kaum zu, daß der Eingriff mit dem Messer
vor beendeter Zirkulärnaht ohne üble Folgen geblieben wäre. Daß
die Ruptur so rasch sich einstellen werde, war nicht vorauszusehen,
und deshalb ist es verständlich und entschuldbar, wenn nicht
sofort das Messer zur Anwendung kam." Weiter sagt der
Begutachter: „Solange das angewendete Verfahren als sach- und
kunstgerecht zu bezeichnen ist, darf bei einem Mißlingen nicht" von
einem Verschulden des Operateurs, sondern lediglich von einem
unverschuldeten Versagen der ärztlichen Kunst die Rede sein."

Nachdem nun durch den vorliegenden Fall die Möglichkeit
der 'Spontanruptur eines geblähten Pansens nach Bauchhöhleneröffnung

zur F. K. 0. erwiesen ist, käme wohl bei einem weitern
solchen Vorkommnis der Begutachter nicht mehr zur gleichen
Schlußfolgerung wie bei diesem ersten Fall. Es hat sich somit der
Operateur bei F. K. 0. auch in dieser Beziehung vorzusehen.

Bei der neueren Operationsmethode ist die fragliche Komplikation

allerdings kaum je zu fürchten, da der Bauchwandschnitt
wesentlich kürzer ist als bei der Methode Götze und ein Vorfall
leicht mit der Hand zurückgehalten werden kann. Müßte trotzdem

eine vorzeitige Panseneröffnung wegen Rupturgefahr erfolgen,

könnte diese ohne weiteres mit einem Skalpell gemacht werden,

nachdem der Pansen mit den Zangen (oder wenigstens mit der
untern Zange) fixiert und die Faltennasen gebildet sind (vgl.
Publikation Heft 4/1949). Der Einstich würde weit ventral gesetzt, um
das Abfließen allfälligen flüssigen Inhaltes über die untere Nase
der Pansenfalte zu garantieren. Im übrigen könnte die Operation
ungehindert weitergeführt werden unter Einbeziehung der Stichstelle

in die ordentliche Pansenschnittwunde.
Bei der Götze-Methode wäre eine weite Hohlnadel bereitzuhalten.

Da jedoch auch durch eine Hohlnadel — allerdings weniger,
als bei einer Messerstich-Öffnung — neben Gas auch flüssiger Inhalt
austreten kann, müßte zur Vermeidung einer Bauchhöhlen-Verunreinigung

die ventrale Pansenpartie mit der Hand oder einer
Fixationszange gefaßt und aus der Bauchhöhle gehoben werden.
Das Abdichten der Bauchhöhle z. B. mit einem sterilen Tuch würde
wohl kaum genügen. Die Operation (Zirkulärnaht) könnte erst
dann ohne Gefahr fortgesetzt werden, wenn Gas- und Flüssigkeitsabgang

vollständig aufgehört hätten und die Hohlnadel wieder
entfernt wäre.
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